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Erster Vizepräsident Karl Freller: Zur gemeinsamen Beratung darf ich die Tages-

ordnungspunkte 7 und 8 aufrufen:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Änderung des Landeswahlgesetzes (Drs. 18/21545)

- Zweite Lesung -

und

Gesetzentwurf der Abgeordneten Martin Hagen, Alexander Muthmann, Julika 

Sandt u. a. und Fraktion (FDP)

zur Änderung des Landeswahlgesetzes

Gerechte Stimmkreiszuschnitte (Drs. 18/19045)

- Zweite Lesung -

Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt nach der Geschäftsordnung 54 Minuten. 

Die Redezeit der Staatsregierung orientiert sich dabei an der Redezeit der stärksten 

Fraktion. Die Verteilung:CSU 16 Minuten, GRÜNE 10 Minuten, FREIE WÄHLER 8 Mi-

nuten, AfD und SPD je 7 Minuten, FDP 6 Minuten und Staatsregierung 16 Minuten, 

die fraktionslosen Abgeordneten jeweils 3 Minuten.

Ich eröffne die gemeinsame Aussprache. Der erste Redner ist der Kollege Alexander 

Muthmann von der FDP-Fraktion. Herr Abgeordneter Muthmann, Sie sind dran.

Alexander Muthmann (FDP): Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und 

Kollegen! Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir schon beginnen. Aber das soll 

mich nicht davon abhalten, noch einmal unser Anliegen deutlich zu machen. – In den 

bisherigen Debatten hat der Staatsminister Herrmann mir und uns schon zweimal vor-

gehalten, dass wir mit unseren Ideen und mit unserem Anliegen zu spät gekommen 

wären, was die Korrektur der Stimmkreise angeht. Es wäre letztes Jahr im Sommer 

richtig gewesen, das ins Gespräch zu bringen. – Wir räumen ein, Herr Staatsminister, 

dass es klüger gewesen wäre. Das haben auch wir versemmelt. Aber im Gegensatz 
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zu Ihnen – das unterscheidet uns – haben wir jetzt die bessere Einsicht zum Anlass 

genommen, zu handeln und auch Sie zum Handeln aufzufordern.

(Beifall bei der FDP)

Bei uns kommt die Einsicht spät. Bei Ihnen kommt Sie leider immer noch nicht. Das ist 

das Problem an dieser Stelle.

Ich will Ihnen anhand eines Beispiels erläutern, wo die Probleme liegen. Ich habe ein 

Beispiel aus der Oberpfalz genommen von den FREIEN WÄHLERN. Sie kennen das. 

Es ist beliebig. Wir könnten auch andere Beispiele nehmen. Der Kollege Riedl, der 

mittlerweile Abgeordneter ist, hat bei der letzten Wahl mit 17,1 % ein tolles Ergebnis 

erzielt.Das hat er aber in einem kleinen Stimmkreis erzielt. Seine Konkurrentin und 

Kollegin, Frau Radler, hat in Regensburg 10,9 % der Stimmen erzielt, aber in einem 

wesentlich größeren Stimmkreis, sodass sie vor Herrn Kollegen Riedl in den Landtag 

eingezogen ist. In der Relation und in absoluten Prozentzahlen war Herr Riedl erfolg-

reicher. Unser aller Anliegen muss es sein, die Stimmkreisgrößen zumindest annä-

hernd vergleichbar zu machen.

(Tobias Reiß (CSU): Das sind sie doch!)

Jetzt haben wir das Gesetz, das eigentlich schon ab einer Differenz von 15 % zeigt, 

dass hier Korrekturen veranlasst sind. Leider wird diese bislang bestehende gesetzli-

che Regelung vom Innenministerium völlig ignoriert. Das Innenministerium glaubt, erst 

ab einer Differenz von 25 % handeln zu können und zu müssen. Das ist uns zu wenig. 

Diese Regelung ist unter den Gesichtspunkten der Chancengerechtigkeit und der 

Chancengleichheit für Kandidaten, die aus kleineren Stimmkreisen kommen, dringend 

korrekturbedürftig. Sollte das Gesetz, wie es derzeit vorliegt, die Staatsregierung nicht 

zum Handeln veranlassen, muss es nachgeschärft werden. Damit habe ich noch 

nichts zum Thema "XXL-Landtag" gesagt. Bei diesem Thema ist der Zug für die 

nächste Landtagswahl abgefahren.
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(Tobias Reiß (CSU): Wir sind der Gesetzgeber, nicht die Staatsregierung!)

– Das Innenministerium kann und muss mit dem dort zur Verfügung stehenden Appa-

rat Vorschläge für Stimmkreiszuschnitte vorbereiten. Das ist nicht unser Geschäft. 

Diese Vorschläge zu bewerten und auf den Weg zu bringen, ist unsere Aufgabe. Da 

sich das Innenministerium weigert, für Chancen- und Wahlgerechtigkeit zu sorgen, 

müssen wir das eben selbst in die Hand nehmen. Ich habe bislang seitens der CSU 

und der FREIEN WÄHLER dafür keine Signale erkennen können.

Über einen weiteren Vorschlag, den die CSU und die Staatsregierung vorgelegt 

haben, müssen wir noch diskutieren. Danach soll bei der Berechnung der Stimmkreis-

größe nicht mehr die Zahl der Deutschen, sondern die der stimmberechtigten Deut-

schen zugrunde gelegt werden. Das wollen wir nicht; denn wir glauben, dass die Kin-

der und Jugendlichen bei der Berechnung der Größe der Stimmkreise einbezogen 

werden müssen. Wir machen schließlich auch Politik für Kinder und Jugendliche.

(Beifall bei der FDP)

Wir lehnen diese Regelung auch ab, weil sie offenkundig nur deswegen jetzt gewählt 

wurde, um die in Tirschenreuth fällige Stimmkreisänderung zu vermeiden. Dort beträgt 

die Abweichung nicht mehr 25,1 %, sondern 24,9 %.

(Tobias Reiß (CSU): Punktlandung!)

– Lieber Herr Kollege Reiß, das Drama besteht darin, dass die CSU glaubt, bei einer 

Abweichung von 24,9 % wäre die Welt in Ordnung. Das ist mitnichten der Fall. Spre-

chen Sie einmal mit Herrn Kollegen Riedl und vielen anderen aus kleinen Stimmkrei-

sen. Bei der CSU ist die Abweichung solange egal, solange sie das Direktmandat ge-

winnt. Da arbeiten wir noch dran. Dieses Problem können wir aber nicht mit einer 

Gesetzesänderung lösen. Dieses Problem lösen wir, indem wir die Wählerinnen und 

Wähler überzeugen. Über den "XXL-Landtag" werden wir auch noch reden, aber erst 

bei der Wahlauseinandersetzung des nächsten Jahres.
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Hier und heute hätte es eine Chance gegeben, eine Mindestkorrektur vorzunehmen. 

Sie haben es an jeder Bereitschaft fehlen lassen, ein Mindestmaß an Wahlgerechtig-

keit zwischen den Stimmkreisen herzustellen. Ich bedauere das sehr. Wir werden die-

ses Thema weiterverfolgen.

(Beifall bei der FDP)

Erster Vizepräsident Karl Freller: Ich danke Ihnen, Herr Kollege Muthmann. – Als 

nächsten Redner darf ich Herrn Kollegen Walter Taubeneder von der CSU-Fraktion 

ans Rednerpult bitten. Herr Abgeordneter Taubeneder, Sie haben das Wort.

Walter Taubeneder (CSU): Verehrtes Präsidium, liebe Kolleginnen und Kollegen! Lie-

ber Alexander, es ist interessant, wie du dir die Wahrheiten so zurechtrückst, dass sie 

passen. Wir haben dieses Thema ausdiskutiert. Jeder hat hier seine eigene Sicht. 

Eines möchte ich aber schon sagen: Neben der mathematischen Größe sind auch an-

dere Gesichtspunkte für die Berechnung eines Stimmkreises maßgeblich. Hier sind 

zum Beispiel die Deckungsgleichheit und die Kontinuität zu berücksichtigen. Das hat 

bei dir gar keine Rolle gespielt.

Wir haben jetzt die Zweite Lesung dieses Gesetzentwurfs. Mit diesem Gesetzentwurf 

der Staatsregierung soll die im Bericht über die Veränderung der Einwohnerzahlen in 

den Wahl- und Stimmkreisen nach Artikel 5 Absatz 5 des Landeswahlgesetzes vorge-

schlagene Änderung der Bemessungsgrundlage für die Verteilung der Mandate auf 

die Wahlkreise und für die Stimmkreiseinteilung in den Wahlkreisen durch Umstellung 

auf die wahlberechtigten Einwohner umgesetzt werden. Eigentlich ist es doch ein logi-

scher Schritt, diejenigen für die Berechnung heranzuziehen, die dann auch wählen 

dürfen. Wir halten es nämlich für richtig, für die Verteilung der Mandate auf die Wahl-

kreise und für die Stimmkreiseinteilung künftig auf die Zahl der wahlberechtigten Ein-

wohner als Bemessungsgrundlage abzustellen. Wir tragen damit, analog zu zahlrei-

chen weiteren Bundesländern, der verfassungsgerichtlichen Auffassung Rechnung, 

dass die Bemessungsgrundlage für die Zuschnitte der Wahl- und Stimmkreise die Zahl 
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der Träger des Wahlrechts, das heißt also die Zahl der wahlberechtigten Bürgerinnen 

und Bürger, sein sollte.

Der Gesetzentwurf enthält darüber hinaus eine weitere Änderung, die die CSU-Frak-

tion als sinnvoll und notwendig erachtet. Mit dem vorgesehenen Wechsel des mathe-

matischen Berechnungsverfahrens auf das Verfahren Sainte-Laguë/Schepers, das so-

wohl für die Verteilung der Mandate auf die Wahlkreise als auch bei der 

Ergebnisermittlung in den Wahlkreisen zur Anwendung kommen soll, gleichen wir das 

Landeswahlrecht an das Bundeswahlrecht sowie an die letzte Novellierung des Kom-

munalwahlrechts an.

Diese Entscheidung beruht auch auf dem Ergebnis der Anhörung zu diesem Thema. 

Dort wurde dem Verfahren nach Sainte-Laguë/Schepers glaubhaft attestiert, den Wäh-

lerwillen am besten abzubilden. Mit der Verpflichtung zur Veröffentlichung des Stimm-

kreisberichtes als Landtagsdrucksache, die wir ebenfalls mit Nachdruck befürworten, 

schaffen wir in dieser bedeutsamen Angelegenheit noch mehr Transparenz. Der Ge-

setzentwurf der Staatsregierung schafft zudem Lösungen für praktische Problemstel-

lungen, die vor allem die ländlichen Räume betreffen.

Hat ein Wahlvorstand nach der bisherigen Regelung weniger als 50 Stimmberechtigte 

zur Abstimmung zugelassen, so ist er zur Wahrung des Abstimmungsgeheimnisses 

verpflichtet, die Abstimmungsverhandlungen einem anderen Wahlvorstand zur Ergeb-

nisermittlung zu übergeben. Diese Anordnung trifft die Gemeinde, während im Bun-

deswahlrecht die Entscheidung dem Wahlkreisleiter als unabhängigem Organ obliegt. 

Durch die Übertragung der Befugnisse zur Anordnung der Zusammenlegung von Ur-

nenwahlbezirken und Briefwahlvorständen auf den Stimmkreisleiter als unabhängiges 

Wahlorgan wird in diesem Bereich eine Angleichung an das Bundeswahlrecht vorge-

nommen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie Sie wissen, setzt der Gesetzentwurf der Staats-

regierung die im Stimmkreisbericht vorgeschlagenen Änderungen konkret um und 
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schafft ein noch höheres Maß an Spiegelbildlichkeit von Wahlergebnis und Wählerwil-

len. Er schafft aber auch eine präzisere Bindung der Bemessungsgrundlagen von 

Wahl- und Stimmkreiszuschnitten an die Träger des Wahlrechts. Der Gesetzentwurf 

befördert die Wahlrechtsgleichheit und schafft mehr Transparenz und Praktikabilität.

Die CSU-Fraktion erachtet die Vorlage als vollumfassend, unterstützenswert und zu-

stimmungsfähig. Anders verhält es sich mit der Vorlage der FDP-Fraktion. Das Ziel 

dieses Gesetzentwurfs liegt darin, Abweichungen bei Stimmkreisgrößen frühzeitig ent-

gegenzuwirken. Ab einer Abweichung von 15 % soll ein klarer Auftrag formuliert wer-

den, im Regelfall Anpassungen der Zuschnitte vorzunehmen. Dieses Ansinnen lehnen 

wir aus guten Gründen ab.

Zunächst ist bereits zweifelhaft, inwiefern die hier gewählte Neufassung von Artikel 5 

Absatz 2 Satz 3 des Landeswahlgesetzes dessen normativen Inhalt ändern würde. 

Der Wortlaut unterscheidet sich nur geringfügig von der bisherigen Gesetzesformulie-

rung. Bei Abweichungen von über 15 % soll ein Neuzuschnitt erfolgen, während die 

geltende Fassung bestimmt, dass Stimmkreise nicht mehr als 15 % abweichen sollen. 

In beiden Fällen muss bei einer Abweichung von über 15 % begründet werden, warum 

von Änderungen entgegen der Sollbestimmungen abgesehen wird. Immer wird in die-

sem Zusammenhang der Vorwurf erhoben, die Staatsregierung betrachte die Grenze 

von 15 % als unverbindliche Größe und habe deshalb im vorgelegten Stimmkreisbe-

richt von einer Unterbreitung von Vorschlägen zur Neueinteilung der Stimmkreise 

gänzlich abgesehen. Das trifft jedoch nicht zu.

Nach dem gesetzlichen Auftrag hat der Stimmkreisbericht der Staatsregierung nur 

dann Vorschläge zur Änderung der Stimmkreiseinteilung zu enthalten, wenn dies 

durch die Veränderung der Einwohnerzahlen auch geboten ist, in Zukunft durch die 

Zahl der Wahlberechtigten. Dabei ist eine verbindliche Grenze von 25 % für die Neu-

einteilung von Stimmkreisen zu berücksichtigen, welche derzeit in allen bestehenden 

Stimmkreisen gewahrt ist. Manchmal ist es ganz knapp, aber es gibt immer Grenzen.
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In all jenen Stimmkreisen, in denen die derzeitige Abweichung zwischen 15 und 25 % 

liegt, weist die Staatsregierung im Stimmkreisbericht einschlägige Gründe aus, wes-

halb von einer Neueinteilung abgesehen wird. Zentrale Gesichtspunkte, die bei diesen 

individuellen Abwägungen zu berücksichtigen sind, bestehen insbesondere im verfas-

sungsrechtlich verankerten Prinzip der Deckungsgleichheit sowie im anerkannten 

Grundsatz der Stimmkreiskontinuität, wie ich vorher betont hatte.

Dem in der Bayerischen Verfassung verankerten Prinzip der Deckungsgleichheit fol-

gend sollen grundsätzlich jeder Landkreis und jede kreisfreie Gemeinde einen Stimm-

kreis bilden. Nur soweit es der Grundsatz der Wahlgleichheit erfordert, sind hiervon 

abweichend räumlich zusammenhängende Stimmkreise zu bilden. Vor diesem Hinter-

grund können auch hohe Abweichungswerte hingenommen werden, wenn auf beste-

hende kommunale Gebietsgrenzen Rücksicht genommen und dadurch eine Durch-

schneidung von Landkreisgrenzen verhindert wird. In meiner Rede im Rahmen der 

Ersten Lesung habe ich einige solcher Beispiele angeführt.

Weiter ist ein Neuzuschnitt von Stimmkreisen immer auch entlang des Grundsatzes 

der Stimmkreiskontinuität abzuwägen. Demnach kann auch bei einer hohen, aber die 

Grenze von 25 % nicht übersteigenden Abweichung von einer Änderung des Stimm-

kreises abgesehen werden, wenn der damit verbundenen Wahrung des bestehenden 

Zuschnitts ein positiver Effekt zugestanden wird. Dieses Zugeständnis wird sowohl 

von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts als auch vom Bayerischen 

Verfassungsgerichtshof getragen. Es liefe den Prinzipien der demokratischen Reprä-

sentation zuwider, wenn Stimmkreise ständig geändert würden. Es stellt ein legitimes, 

aber auch dem Verfassungsgrundsatz der Deckungsgleichheit entsprechendes Anlie-

gen dar, bei der Stimmkreiseinteilung die Bindung zwischen Stimmkreisbürgern und 

ihren örtlichen Stimmkreisabgeordneten zu fördern.

Unser Wahlsystem, das in seinen Grundzügen übrigens in der Bayerischen Verfas-

sung selbst festgeschrieben ist, hat sich mit seinem auf Kontinuität bedachten Wahl- 

und Stimmkreismodell über Jahrzehnte hinweg bestens bewährt. Es zeichnet sich 
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eben gerade durch Regionalisierung und ein hohes Maß an Personalisierung aus, was 

in vielen anderen Ländern und auch im Bund nicht der Fall ist. Das gilt nicht nur für 

Stimmkreiskandidaten, sondern auch für das Prinzip, dass auf der Wahlkreisliste ein-

zelne Personen angekreuzt werden können und sich dadurch die Reihenfolge ändert; 

man muss also nicht einfach pauschal immer nur den fertigen Listenentwurf einer Par-

tei annehmen.

Das sind besondere Vorteile unseres Wahlrechts. So entsteht eine Bindung der Wäh-

lerinnen und Wähler nicht nur zu den Stimmkreisabgeordneten, sondern auch zu den 

Wahlkreis- und Listenabgeordneten. Diese Bindung hat für uns einen zentralen prakti-

schen Wert. Das Prinzip der Deckungsgleichheit und der Grundsatz der Stimmkreis-

kontinuität schaffen Bürgernähe und sollen nach unserer Auffassung schon allein des-

halb nicht weiter ausgehöhlt werden.

Ich will mich hier der Meinung unseres Staatsministers Joachim Herrmann ausdrück-

lich anschließen, der die Art und Weise, wie insbesondere die FDP schon seit mehre-

ren Monaten jetzt versucht, unser Wahlsystem nicht gutzureden – sagen wir es einmal 

so –, schlicht für unangemessen hält.

Abschließend möchte ich noch ein paar Worte darüber verlieren, wie derzeit, nicht zu-

letzt auch in den Medien, über die Größe unserer Parlamente diskutiert wird. Diese 

Diskussion wurde einerseits durch die Größe des Bundestags ausgelöst und anderer-

seits durch den Präsidenten des Bundes der Steuerzahler in Bayern, Baron von Ho-

henhau, der unlängst gesagt hat, wir müssen mit aller Gewalt zu 180 Abgeordneten 

zurückkommen. – Damit spricht er die Normgröße an, spricht aber nicht über die Qua-

lität von Abgeordneten und die von ihnen geleistete Arbeit.

Ich habe bereits bei der Anhörung im Rahmen der 76. Sitzung des Ausschusses für 

Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration am 31. März gesagt, dass bei 

diesen Diskussionen immer ein wenig beseitegeschoben wird, dass wir uns durchaus 

intensiv um unsere Wählerinnen und Wähler vor Ort kümmern – da meine ich alle Ab-
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geordneten hier in diesem Haus – und entsprechende Bindungen zu und in den 

Stimmkreisen gerade auch deshalb von größter Bedeutung sind. Ich trete deshalb ent-

schlossen dafür ein, Kontinuitäten in dem Spielraum, den die Wahlgleichheit eröffnet, 

auch möglichst zu bewahren. Dem Gesetzentwurf der FDP-Fraktion können wir daher, 

der Empfehlung des Ausschusses folgend, auch nicht zustimmen.

(Beifall bei der CSU)

Erster Vizepräsident Karl Freller: Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Bitte bleiben Sie 

noch am Rednerpult. – Es liegt noch die Meldung zu einer Zwischenbemerkung des 

Kollegen Muthmann vor.

Alexander Muthmann (FDP): Lieber Kollege Taubeneder, zu den letzten Bemerkun-

gen will ich nur noch einmal in Erinnerung rufen, dass wir schon auch in der Baye-

rischen Verfassung die Zielgröße von 180 Abgeordneten stehen haben, immer mit 

dem Vorbehalt, dass man noch Ausgleichsmandate ergänzend berücksichtigen kann.

Aber deswegen habe ich mich nicht gemeldet, sondern zu der Bemerkung, dass die 

Regelung in Artikel 5 Absatz 2 Satz 3 des Landeswahlgesetzes, wo es um die 15 % 

geht, auch bislang schon immer eine Rolle bei der Entscheidung des Innenministe-

riums gespielt hätte. Wir haben aktuell in 27 von 91 Fällen festzustellen, dass diese 

Grenze von 15 % überschritten ist. Das hat über die Jahre, solange wir das jetzt be-

obachten, noch nie zu einer Korrektur in diesem Bereich geführt. Jetzt meine Frage: 

Welche Rolle hat denn diese gesetzliche Regelung bislang bei der Frage der Korrektur 

der Größe von Stimmkreisen in der exekutiven Praxis gespielt?

Walter Taubeneder (CSU): Ich habe vorher festgestellt, dass es als mathematische 

Größe, die natürlich eine Grundlage ist, diese Regelung der 15 % gibt. Ab dann muss 

das Innenministerium im Stimmkreisbericht Antworten geben. Diese Antworten sind 

häufig und auch immer richtig mit Blick auf die Deckungsgleichheit und die Stimm-

kreiskontinuität festzusetzen. Diese beiden Parameter sind neben der Größe noch an-

zusetzen.
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(Beifall bei der CSU)

Erster Vizepräsident Karl Freller: Vielen Dank, Herr Abgeordneter Taubeneder. 

Damit ist Ihr Beitrag beendet.

Ich gebe jetzt das Ergebnis der namentlichen Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 6, 

Zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betref-

fend "Bayerisches Antidiskriminierungsgesetz", Drucksache 18/18691, bekannt. Mit Ja 

haben 32 Abgeordnete gestimmt, mit Nein haben 103 Abgeordnete gestimmt, 14 Ab-

geordnete haben sich der Stimme enthalten. Damit wurde der Gesetzentwurf in Zwei-

ter Lesung abgelehnt.

(Abstimmungsliste siehe Anlage 2)

Ich darf damit den nächsten Redner für die Tagesordnungspunkte 7 und 8 aufrufen, 

den Abgeordneten Toni Schuberl von den GRÜNEN. Bitte schön, Herr Kollege Schu-

berl.

Toni Schuberl (GRÜNE): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es scheint 

ein Niederbayern-Thema zu sein – erst Alexander, dann Walter und jetzt ich. Aber die-

ses Thema geht das ganze Land an. Erst einmal vorausgeschickt: Unser Wahlgesetz 

in Bayern ist gar nicht so schlecht.

(Tobias Reiß (CSU): Es kommt noch ein Niederbayer!)

– Es kommt noch ein Niederbayer? Oh ja, Hubert auch noch. Nur Niederbayern! – Das 

Wahlrecht ist gar nicht so schlecht. Wir haben Repräsentation in der Fläche. Wir zäh-

len Erst- und Zweitstimmen zusammen, und die Wählerinnen und Wähler können die 

Reihenfolge auch ändern; du hast es angesprochen. Das heißt aber nicht, dass keine 

Reformen notwendig wären. Wir haben vor Kurzem im Verfassungsausschuss eine 

Expertenanhörung durchgeführt, die wir GRÜNE beantragt haben. Da sind von den 

Expertinnen und Experten schon einige Dinge vorgebracht worden, bei denen man 

ansetzen könnte.
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Ich benenne es jetzt einmal: Die Überhang- und Ausgleichsmandate verzerren den 

Bezirkeproporz, weil sie nämlich im Bezirk, also sozusagen im Wahlkreis, und nicht 

landesweit ausgeglichen werden. Das heißt: Je mehr Überhangmandate ich in einem 

Bezirk habe, desto mehr Abgeordnete schickt dieser Bezirk. Obwohl er mit einem an-

deren Bezirk vergleichbar groß ist, gibt es für ihn mehr Repräsentation.

Es gibt auch – das ist interessant, und ich wusste es noch nicht – eine Verzerrung zwi-

schen den Fraktionen. In jedem einzelnen Bezirk wird das Verfahren mit den Über-

hangmandaten praktiziert. Das führt dazu, dass die Partei mit den meisten Direktman-

daten in jedem Bezirk ungefähr ein halbes Direktmandat mehr erhält als ihr eigentlich 

zusteht. Ein halbes Mandat wäre an sich nicht schlimm, ein halbes Mandat hin oder 

her ist egal oder doch meistens egal. Wenn man es aber in sieben Bezirken hat, dann 

summiert sich das auf dreieinhalb Mandate, die in diesem Fall die CSU landesweit be-

kommt und die ihr nach dem Stimmenverhältnis eigentlich nicht zustehen. Auch das ist 

zumindest für alle anderen Parteien ein Problem, für die CSU aber wahrscheinlich 

nicht.

Wir haben das Problem, dass Jugendliche ausgeschlossen werden. Wir führen die 

Debatte darüber ohnehin, ich werde sie jetzt nicht noch einmal ausbreiten. Die Debat-

ten haben es auch gezeigt: Es gibt weiterhin keinen überzeugenden Grund für ihren 

Ausschluss. Es wird immer die Strafmündigkeit herangezogen, für diese gilt die Alters-

grenze von 14 Jahren. Die Geschäftsfähigkeit betrifft einen ganz anderen Bereich und 

hat damit nichts zu tun. Trotzdem wird die Geschäftsfähigkeit oft herangezogen. Be-

dingt geschäftsfähig ist man ab 7 Jahren; unbeschränkt geschäftsfähig ist man ab 

18 Jahren.

Das hat nichts miteinander zu tun. Es gibt keinen Grund. Geht es darum, dass ihr die 

jüngeren Wähler fürchtet? – Wahrscheinlich ist es das.

(Max Gibis (CSU): Zurück zum Thema! – Tanja Schorer-Dremel (CSU): Soll das 

das Landeswahlrecht sein?)
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– Wir reden doch über das Landeswahlrecht! Ja. Natürlich geht es auch um Stimm-

kreise. Ich rede gerade von Stimmkreisen.

(Tanja Schorer-Dremel (CSU): Ich wollte es nur wissen!)

Das Thema Stimmkreiszuschnitte ist sehr schwierig. Wir haben es auch in der Exper-

tenanhörung rauf und runter diskutiert. Wir wollen natürlich möglichst geringe Abwei-

chungen. Hier ist es schon ein Problem, wenn ein Stimmkreis 24,9 % nach oben ab-

weicht und ein anderer 24,9 % nach unten abweicht; denn dann haben wir eine 

Abweichung von fast 50 %. Das wäre aber nach dem jetzt geltenden Gesetz noch in 

Ordnung. Das ist ein Problem.

Gleichzeitig wollen wir natürlich auch die Deckungsgleichheit mit den Landkreisen. Sie 

hat ihren Sinn, weil man in seinem Landkreis politisch sozialisiert ist, auch wenn die 

Deckungsgleichheit in den meisten Landkreisen bzw. Stimmkreisen nicht mehr gege-

ben ist.

Die Stimmkreiskontinuität ist natürlich auch ein Wert an sich, den man nicht einfach 

über den Haufen werfen kann. Wir haben den Bürgermeister von Auerbach in der 

Oberpfalz benannt. Wir GRÜNE haben ihn als Betroffenen benannt. Er hat geschildert, 

was das für Verwerfungen brächte. Man kann das nicht einfach übers Knie brechen 

und sagen: Wir ziehen das jetzt einfach durch, wir machen eine feste Regel, und das 

muss dann so sein.

Für uns stellt die Größe des Landtags kein Problem dar. Populistisch von einem "XXL-

Landtag" zu reden, lehnen wir ab. Wir hatten in der Geschichte ab 1946 bis heute eine 

Größe des Landtags von 180 bis 205 Abgeordnete. Das ist eine relativ minimale Ab-

weichung. Die Zahl von 180 ist erst mit einer Verfassungsänderung gekommen. Sagt 

man "relativ neu", wäre das übertrieben; es hat sie aber nicht von Anfang an gegeben. 

Man muss auch bedenken, dass sich die Zahl der Wahlberechtigten seit 1946 verdop-

pelt hat und der Landtag trotzdem annähernd gleich groß geblieben ist. Es ist auch 

nicht so, dass wir keine Arbeit hätten! Man kann nicht sagen: Wir drehen eh nur 

Protokollauszug
114. Plenum, 11.05.2022 Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode 12



Däumchen, das können weniger Leute ebenso gut machen. Im Gegenteil! Die Proble-

me sind nicht weniger geworden.

Die FDP versucht, hier etwas zu regeln. Das Problem haben Sie erkannt. In dem Ge-

setzentwurf von Ihnen sehe ich aber nicht die Lösung des Problems. Deswegen ent-

halten wir uns bei der Abstimmung. Der Staatsregierung muss ich sagen: Sie hat die 

Probleme nicht erkannt. Sie hat lediglich Kleinigkeiten geregelt. Das ist an sich nicht 

falsch, wir lehnen ihren Gesetzentwurf aber ab, weil er nicht die notwendige Reform 

des Landeswahlrechts bringt.

Unsere Vorschläge wären: das Wahlrecht ab 16 Jahren, ein Ausgleich der Überhang-

mandate, nämlich entweder landesweit oder mit einer Begrenzung der Überhangman-

date. Der Stimmkreiszuschnitt ist knifflig, das habe ich bereits gesagt. Insgesamt wür-

den wir vorschlagen, dass wir uns fraktionsübergreifend zusammensetzen und 

überlegen, wie wir einen größeren Entwurf zustande bringen können – etwas, das den 

Namen "Reform" wirklich verdient –, sodass wir das dann spätestens in der nächsten 

Legislaturperiode auf saubere Füße stellen können und auch ernst nehmen, was die 

Experten uns geraten haben.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Der nächste Redner ist der Kollege Hubert 

Faltermeier für die Fraktion der FREIEN WÄHLER. Wir haben jetzt wieder eine schnel-

lere Taktung, weil das Rednerpult nicht mehr vor jedem Redner extra gesäubert wird. 

Herr Faltermeier, Sie haben das Wort.

Dr. Hubert Faltermeier (FREIE WÄHLER): Sehr geehrtes Präsidium, meine Damen 

und Herren! Herr Schuberl, es fällt mir nicht leicht, aber in vielen Punkten kann ich 

Ihnen ausnahmsweise zustimmen.

Der Gesetzentwurf der Staatsregierung zieht die Konsequenzen aus der Durchführung 

der Landtagswahl 2018 und den Änderungen im Bundes-, Gemeinde- und Landkreis-
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wahlrecht. Als bedeutsame Regelungen sind in meinen Augen zwei besonders zu 

nennen, nämlich die Verteilung der Mandate auf die Wahlkreise als auch die Stimm-

kreise nach der Zahl der Deutschen im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes auf 

Wahlberechtigte und das Sitzzuteilungsverfahren bei der Ergebnisermittlung wie auch 

bei der Verteilung der 180 Abgeordnetenmandate nicht mehr nach dem Verfahren 

nach Niemeyer, sondern nach dem Verfahren Sainte-Laguë/Schepers. Beide Anliegen 

sind berechtigt.

Ich verstehe nicht ganz, Herr Muthmann, wieso Sie darauf abstellen, dass Kinder 

dabei nicht berücksichtigt sind. Natürlich machen wir eine Politik auch für Kinder, auch 

für Nichtwahlberechtigte. Das heißt aber nicht, dass bei den maßgeblichen Zahlen 

nicht die wahlberechtigten Einwohner zugrunde zu legen sind. Das ist richtig und leicht 

nachvollziehbar. Aufgrund der amtlichen Bevölkerungsstatistik gibt es im Hinblick auf 

die Wahlberechtigten eine klare Regelung. Wie gesagt, dass Politik auch für Kinder 

und Nichtwahlberechtigte gemacht wird, das ist doch eigentlich selbstverständlich. Die 

Umstellung der Verfahren, dass das Sitzzuteilungsverfahren nicht mehr nach Niemey-

er erfolgt, ist auch berechtigt.

Ich komme nun zum Gesetzentwurf der FDP-Fraktion. Sie haben Beispiele von den 

FREIEN WÄHLERN genannt. Natürlich, 10 % auf der einen Seite, 17 % auf der ande-

ren Seite. Ja, Prozente, aber die Zahl der absoluten Stimmen zählt doch. Die sind bei 

den 10 % mehr als bei den 17 %. Lieber Kollege, ich gebe Ihnen einen einfachen Rat-

schlag: Schauen Sie einfach, dass Sie auf 25 % kommen. Wir versuchen das alle. 

Dann ist das gelaufen.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN sowie Abgeordneten der CSU)

Es wurde von den Vorrednern auch ein bisschen was durcheinandergeworfen. Dazu 

zählt die Änderung des Wahlrechts. Ich glaube, wir alle sind doch in der Kommunalpo-

litik tätig gewesen. Deshalb ist es verdammt wichtig, dass wir bei der Deckungsgleich-

heit bei den Landkreisen eine Identität haben.
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Kollege, du und ich haben davon profitiert. Was ist mit einem mathematischen Modell, 

wenn man aus einem Landkreis rausgeht und irgendeine beliebige Gemeinde hinzu-

fügt? – Ich glaube, da hat keiner aus dem Nachbarlandkreis in der Kommunalpolitik, 

beim Roten Kreuz oder in anderen Institutionen gearbeitet. Es fehlt auch der Bekannt-

heitsgrad. Deshalb spricht auch verdammt viel dafür, dass die Identität zwischen dem 

Stimmkreis und dem Landkreis, mit Abweichungen natürlich, möglich ist. Wie wir ge-

hört haben, war unter den Gutachtern einer, der ein tolles mathematisches Modell ent-

wickelt. Mathematisch absolute Gerechtigkeit erreichen zu wollen, das ist richtig, aber 

wir haben andere Prinzipien. Der Kollege Taubeneder hat ja erwähnt, dass die Stimm-

kreiskontinuität über die Jahre hinweg wichtig ist, dass die Deckungsgleichheit wichtig 

ist.

Für ganz fair halte ich es auch nicht, von einem "XXL-Landtag" zu sprechen. Auch das 

haben die Gutachter klar zum Ausdruck gebracht: Die Zahl der Mandate ist seit der 

ersten Landtagswahl im Wesentlichen gleich geblieben. Ihre Zahl bewegte sich immer 

im Rahmen zwischen 180 und 210. Auch wenn es 220 Mandate werden, ist zu be-

rücksichtigen, dass sich seit der ersten Landtagswahl die Zahl der Wahlberechtigten 

verdoppelt hat.Dann ist es kein "XXL-Landtag", sondern eine adäquate Vertretung. 

Deshalb bitte ich, dem Entwurf der Staatsregierung zuzustimmen und den Entwurf der 

FDP abzulehnen. – Vielen Dank.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und der CSU)

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Nächster Redner: der Abgeordnete Chris-

toph Maier von der AfD-Fraktion

(Beifall bei der AfD)

Christoph Maier (AfD): Herr Vizepräsident, sehr geehrte Damen und Herren! Mit der 

heutigen Beratung der Gesetzentwürfe der FDP sowie der Staatsregierung befasst 

sich das Hohe Haus mit einem Thema, das den Kern der demokratischen Repräsenta-

tion und somit die Legitimität des Regierungshandelns begründet. Wer letztendlich im 
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Parlament sitzt, das entscheidet zwar der Wähler, doch die gesetzlichen Grundlagen 

gibt das bayerische Landeswahlgesetz vor. Dieses Landeswahlgesetz schafft der 

Bayerische Landtag, also wir. Die Abgeordneten in diesem Hohen Haus können damit 

auf das Zustandekommen des nächsten Bayerischen Landtags einen gewissen Ein-

fluss nehmen. Daher, sehr geehrte Damen und Herren, muss jede Debatte zur Ände-

rung des Landeswahlgesetzes mit der notwendigen Ernsthaftigkeit geführt werden.

Gerade diese Ernsthaftigkeit lassen FDP, GRÜNE sowie CSU und FREIE WÄHLER 

hier vollständig vermissen. Dafür spricht allein schon der Verfahrensablauf: Die GRÜ-

NEN beantragten eine Sachverständigenanhörung zur Verbesserung des Landtags-

wahlverfahrens, und zwar so kurzfristig, dass eine tatsächliche Änderung bis zur 

nächsten Landtagswahl im Herbst 2023 nicht mehr vernünftig realisierbar ist. Das hält 

wiederum die FDP sowie die CSU und die FREIEN WÄHLER nicht davon ab, ihre Ge-

setzentwürfe bereits vor den Ergebnissen dieser Sachverständigenanhörung zu for-

mulieren und sozusagen den Expertenrat vollständig zu ignorieren.

Und was machen die GRÜNEN, die tatsächlich eine Anhörung beantragt und initiiert 

haben? – Sie können aus dem Expertenrat jedenfalls keine Erkenntnisse ziehen und 

bringen noch nicht einmal einen eigenen Gesetzentwurf ein.

(Toni Schuberl (GRÜNE): Das stimmt doch nicht! Diesen Donnerstag im Verfas-

sungsausschuss!)

Das zeigt mir: Hier wird ein demokratiepolitisches Kernthema dem machtpolitischen 

Kalkül geopfert, indem die gesamten Beratungen zum Landeswahlgesetz nur zum 

Schein geführt werden.

(Beifall bei der AfD)

Dem Wahlvolk soll Aktivität suggeriert werden, wo in Wirklichkeit Inaktivität vorliegt.

Gemäß einer Umfrage aus dem Januar 2022 lehnen drei Viertel der bayerischen Be-

völkerung eine weitere Vergrößerung des Landtags ab. Schlussendlich möchten aber 
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weder die Regierungsfraktionen noch die Systemopposition in der Frage der ange-

messenen Repräsentation des bayerischen Volkes hier ernsthaft etwas verändern. 

Das ist für mich persönlich die wirkliche Erkenntnis nach mehrstündiger Sachverstän-

digenanhörung und Beratung im Verfassungsausschuss.

Zu den Gesetzentwürfen im Einzelnen: Es ist enttäuschend, dass die FDP – gerade 

die FDP, die hier so großspurig eine weitere Vergrößerung des Landtags ablehnt und 

davor warnt – selbst nur einen halbherzigen Änderungsvorschlag einbringt; denn 

diese Änderung würde lediglich dazu führen, dass am Ende nur eine gerichtliche Ent-

scheidung endgültige Rechtssicherheit darüber bringen könnte, ob der neue und damit 

kurzfristige Zuschnitt der Stimmkreise überhaupt verfassungskonform sein kann. Die 

Einwendungen wurden vorgetragen; es gibt verfassungsrechtliche Grundsätze, die bei 

Änderung eines Stimmkreiszuschnittes zwingend zu beachten sind.

Wir als AfD wollen die Bemessungsgrundlage nicht an der Anzahl der deutschen 

Hauptwohnungsbevölkerung festmachen, sondern auf die wahlberechtigte deutsche 

Hauptwohnungsbevölkerung abstellen, denn einzig das kann repräsentativ sein. Das 

ist dann auch die wesentliche Änderung, die der Gesetzentwurf der Staatsregierung 

vorsieht.

Daneben ist an diesem Gesetzentwurf der Staatsregierung zu begrüßen, dass der 

Stimmkreisbericht als Landtagsdrucksache veröffentlicht werden soll. Das schafft zu-

sätzliche Transparenz – zusätzliche Transparenz, die für die Fraktion der GRÜNEN of-

fensichtlich nicht notwendig ist, denn sonst würden sie sich diesem Gesetzentwurf der 

Staatsregierung nicht so widersetzen.

Im Ergebnis lehnen wir den Gesetzentwurf der FDP ab. Dem Gesetzentwurf der 

Staatsregierung können wir nicht zustimmen; hierzu enthalten wir uns. Für die Zukunft 

bitte ich die Repräsentanten hier im Bayerischen Landtag, dieses Hohe Haus mit 

Scheindebatten zu verschonen und dann wirkliche Debatten zu führen, wenn maßgeb-

liche Änderungen anstehen.
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(Beifall bei der AfD)

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Nächster Redner: der Kollege Horst Arnold 

von der SPD-Fraktion.

Horst Arnold (SPD): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Ja, die Änderung des 

Wahlrechts steht jetzt an; 2023 wird der Landtag und werden die Bezirkstage neu ge-

wählt. Deshalb braucht es jetzt verlässliche Regelungen. Die nunmehr beginnenden 

Nominierungsversammlungen in den Parteien orientieren sich schließlich an diesem 

Gesetz, und das heißt für uns: Wir müssen tatsächlich Nägel mit Köpfen machen.

Die Erste Lesung dieses Gesetzentwurfs fand vor der Anhörung am 31.03. statt, und 

bereits nach der Anhörung hat sich die Erkenntnis ergeben, ob man nun einen eige-

nen Gesetzentwurf mit Änderungsanträgen macht oder nicht, dass diese vorgeschla-

gene gesetzliche Regelung allenfalls die Herausforderungen der jetzt anstehenden 

Wahl stemmen wird, dass aber die Lösung genau der Probleme, die noch auf uns zu-

kommen werden, die in der Anhörung detailliert beschrieben worden sind, der nächs-

ten Legislatur vorbehalten bleiben, ordentlich geregelt zu werden, also eine perma-

nente Herausforderung bleibt, die mit dem heutigen Tag und dem heutigen Beschluss 

keinesfalls abzuhaken ist. In der nächsten Legislaturperiode ist also zeitiger, intensiver 

an die Sache heranzugehen; denn der Ärger, der durch die Umstrukturierung mögli-

cher Stimmkreiszuschnitte erzeugt wird, zeichnet sich ab. Das muss demokratisch, fair 

und offen besprochen werden, und tatsächlich mit der notwendigen Transparenz.

Tatsächlich – und das ist auch der Blick in die Zukunft – wird auch eine Änderung der 

Bayerischen Verfassung notwendig sein, wenn wir es mit der Herabsetzung des Wahl-

alters auf 16 ernst meinen, was zumindest auf Bundesebene mittlerweile Beschlussla-

ge ist, dass es umgesetzt werden soll – es sei denn, wir sind Sezessionisten und 

sagen, das machen wir nicht.
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Einige Teile dieses Hauses sind erpicht darauf, Stimmkreise anders zuzuschneiden, 

70 als Minimum festzusetzen. Auch das müsste in der Bayerischen Verfassung geän-

dert werden.

Die Irritationen im Vorfeld, insbesondere in der Oberpfalz, wo eine angedachte Stimm-

kreisänderung einen Truppenübungsplatz durchzieht – ein Truppenübungsplatz für 

schwere Artillerie, der diesen neuen Stimmkreis durchkreuzen würde –, geben uns An-

lass, diesbezüglich genau darüber nachzudenken, was Kontinuität und Sinnhaftigkeit 

solcher Zuschnitte angeht. Das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern, aber 

auch mit den Bürgermeisterinnen und Gemeinderäten muss diesbezüglich geführt 

werden.

Die Umstellung, die in diesem Gesetz bei der Berechnung der Stimmkreise vorgenom-

men wird, von der Ermittlung der Einwohnerzahl bis hin zur Anzahl der wahlberechtig-

ten Personen, ist verfassungsgemäß. Sowohl nach der Entscheidung des Bundesver-

fassungsgerichts als auch nach der Entscheidung des Bayerischen 

Verfassungsgerichtshofs wird sie sozusagen als Regel festgesetzt. Das kann aber 

nicht bedeuten, dass wir uns über die Situation hinwegschummeln, dass in manchen 

Bereichen unseres Landes tatsächlich zu wenig Bevölkerung ist; das werden wir spä-

testens in der nächsten Legislatur sehen. Da bedarf es zuverlässiger Statistiken, um 

auf diese Herausforderung einzugehen.

Dieser Gesetzentwurf enthält aber für uns als SPD, die wir unter Wilhelm Hoegner von 

Anbeginn an immer direkte Demokratie in dieser Verfassung etabliert haben, einen 

Punkt, der uns nicht behagt – ich habe das bereits in der Ersten Lesung angespro-

chen –: Das ist der Artikel 73 Absatz 5. Was heißt das? – Wenn ein Volksbegehren 

vom Landtag abgelehnt werden sollte, können die Antragsteller beantragen, dass die-

ser Beschluss des Bayerischen Landtags vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof 

überprüft wird. Das war bislang nach der Gesetzgebung ohne Frist möglich. Eine Frist-

setzung erscheint auch uns zur Beschleunigung der politischen Abläufe sinnvoll und 

angemessen. Aber die Frist von vier Wochen bzw. einem Monat, die Sie hier vorse-
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hen, erscheint uns zu kurz. Wir wissen, dass Volksbegehren häufig nicht nur von Ein-

zelpersonen eingebracht werden, sondern von Vereinigungen, die ihrerseits wiederum 

demokratisch legitimiert sind und im Rahmen ihrer demokratischen Verfasstheit über 

diese Entscheidung auch Beschlüsse fassen müssen. Mit der Frist von einem Monat 

nach der Ablehnung durch den Bayerischen Landtag bringen Sie diese Antragsteller in 

die Bredouille. Der Druck erscheint uns als zu groß. Wir wollen, dass sich diese Frist 

auf drei Monate beläuft. Das ist eine angemessene Frist, in der auch nichts kaputtgeht 

– im Gegensatz zu der vorhergehenden Regelung, wonach eine Anrufung des Verfas-

sungsgerichts unbefristet möglich war.

Meine Damen und Herren, die FDP hat mit ihrem Gesetzentwurf ebenfalls Dinge an-

gesprochen, die in der Zukunft liegen, Soll- und Kann-Vorschriften insoweit zu themati-

sieren. Das ist ein Antrag, der natürlich die derzeitigen Verhältnisse berücksichtigt, 

aber konkret in der Zukunft zu regeln ist.Deswegen werden wir uns bei dem Gesetz-

entwurf, den Sie heute hier vorlegen, der Stimme enthalten, denn er bringt uns in die-

sem Bereich nicht weiter. Wir werden uns, auch wegen dieses Punkts der direkten De-

mokratie, bei dem Gesetzentwurf der Staatsregierung enthalten. Wenn in diesem 

Bereich schon Fristen gesetzt werden, dann sollen sie auch im Sinne der direkten De-

mokratie gesetzt werden.

Insgesamt müssen wir uns den Herausforderungen stellen. Allenthalben wird bekun-

det, dass die Dinge in Ordnung gehen und alles passt. Häufig liegt der Teufel aber im 

Detail. Es ist auch nicht zu verkennen, dass Stimmkreise häufig rein zufällig, nach 

dem Bedürfnis der dort existierenden Amtsinhaberinnen und Amtsinhaber, zugeschnit-

ten werden. Auch das muss man deutlich kommunizieren. Wir werden das im Auge 

behalten. In dem Fall Einzelfallgerechtigkeit zu schaffen, ist schwierig, aber es muss 

die Verhältnismäßigkeit gewahrt werden. Ich glaube deshalb, dass die Wahlen 2023 

auch mit diesem Gesetzentwurf zu bewältigen sind.

(Beifall bei der SPD)
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Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Das Wort hat nun für die Staatsregierung 

Herr Staatsminister Joachim Herrmann.

Staatsminister Joachim Herrmann (Inneres, Sport und Integration): Herr Präsident, 

liebe Abgeordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen! Im Gesetzentwurf der Staatsregie-

rung zur Änderung des Landeswahlgesetzes sind allen voran zwei Änderungen von 

Bedeutung. Zum einen wollen wir die Bemessungsgrundlage für die Verteilung der 

Mandate auf die Wahlkreise und für die Stimmkreiseinteilung ändern und künftig nicht 

mehr auf alle deutschen Einwohner, sondern nur noch auf die wahlberechtigte deut-

sche Bevölkerung abstellen. Damit setzen wir die aktuelle verfassungsgerichtliche 

Rechtsprechung um, die auch von vielen anderen Ländern so umgesetzt wird, wonach 

aus Gründen der Wahlrechtsgleichheit grundsätzlich an die Träger des Wahlrechts an-

geknüpft werden soll.

Darüber hinaus sieht der Gesetzentwurf eine Änderung des mathematischen Berech-

nungsverfahrens vor, das sowohl für die Verteilung der Mandate auf die Wahlkreise als 

auch für die Ergebnisermittlung in den Wahlkreisen zur Anwendung kommt. Künftig 

sollen die notwendigen Berechnungen nach dem Divisorverfahren nach Sainte-Laguë/

Schepers erfolgen. Damit gleichen wir das Landeswahlrecht in diesem Punkt auch an 

das Bundeswahlrecht an. Auch im Kommunalrecht haben wir bei der letzten Novellie-

rung schon auf dieses Wahlrecht umgestellt. Das ist das Verfahren, das inzwischen 

insgesamt die breiteste Anwendung in Deutschland sowohl auf Bundes- wie auch auf 

Landes- und auf kommunaler Ebene findet. Ich denke, das hat auch insgesamt eine 

breite Unterstützung.

Der Verfassungsausschuss hat Ende März eine Sachverständigenanhörung zum 

Thema "Verbesserung des Landtagswahlverfahrens" durchgeführt. Im Ergebnis hat 

diese Anhörung gezeigt, dass wir mit dem vorgelegten Gesetzentwurf die richtigen 

Schritte zur Fortentwicklung des Landeswahlgesetzes gehen. Weitere Änderungen 

sind nicht geboten. Deshalb bitte ich Sie, dem Gesetzentwurf der Staatsregierung, wie 

er Ihnen vorliegt, zuzustimmen. – Vielen herzlichen Dank.
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(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Die Aussprache ist geschlossen. Wir kom-

men zur Abstimmung. Hierzu werden die Gesetzentwürfe wieder getrennt. Zuerst 

lasse ich über den Gesetzentwurf der FDP-Fraktion auf der Drucksache 18/19045 ab-

stimmen. Der federführende Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und 

Integration empfiehlt den Gesetzentwurf zur Ablehnung.

Wer entgegen dem Ausschussvotum dem Gesetzentwurf der FDP zustimmen möchte, 

den bitte ich um das Handzeichen. – Das ist die FDP-Fraktion. Gegenstimmen bitte 

anzeigen! – Das sind die FREIEN WÄHLER, die CSU und die AfD sowie der Abgeord-

nete Raimund Swoboda (fraktionslos). Bitte Stimmenthaltungen anzeigen! – Das sind 

die SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. – Damit ist dieser Gesetzentwurf abgelehnt.

Als Nächstes stimmen wir über den Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Änderung 

des Landeswahlgesetzes auf der Drucksache 18/21545 ab. Der Abstimmung zugrun-

de liegen der Gesetzentwurf der Staatsregierung auf der Drucksache 18/21545 sowie 

die Beschlussempfehlung mit Bericht des federführenden und zugleich endberatenden 

Ausschusses für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration auf Drucksa-

che 18/22469. Der federführende und zugleich endberatende Ausschuss empfiehlt Zu-

stimmung mit der Maßgabe, dass in § 2 als Datum des Inkrafttretens der 

"1. Juni 2022" eingefügt wird. Im Einzelnen verweise ich auf die Drucksache 18/22469.

Wer dem Gesetzentwurf mit dieser Maßgabe zustimmen will, den bitte ich um das 

Handzeichen. – Das sind die CSU-Fraktion und die Fraktion der FREIEN WÄHLER. 

Gegenstimmen bitte anzeigen! – Das sind die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

sowie die FDP-Fraktion und der Abgeordnete Raimund Swoboda (fraktionslos). 

Stimmenthaltungen bitte anzeigen! – Das sind die SPD-Fraktion und die Fraktion der 

AfD. – Dann ist das so beschlossen.
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Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, führen wir gemäß § 56 der Ge-

schäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfacher 

Form durchzuführen. – Widerspruch erhebt sich nicht.

Wer dem Gesetzentwurf mit der oben genannten Maßgabe seine Zustimmung geben 

will, den bitte ich, sich vom Platz zu erheben. – Das sind die Fraktionen der CSU und 

der FREIEN WÄHLER. Gegenstimmen bitte ich ebenfalls in dieser Form anzuzeigen. 

– Das sind die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und die FDP-Fraktion sowie Herr 

Abgeordneter Raimund Swoboda (fraktionslos). Bitte Stimmenthaltungen anzeigen! – 

Das sind die SPD-Fraktion und die Fraktion der AfD. – Damit ist das Gesetz angenom-

men. Es hat den Titel: "Gesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes".
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